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Sechste Sitzung
nm 17. Oktober 18<;l.

Berathung iiber dac> :licfrrat des Vü. Hl,sfel>usscs, den, die Aufnahme
der Ä»ra>h Vosfenbofer und ucrfchicdcurr anderer Hnastcu auf den
u'estrheinisllien ^ezietsstrns-eiifllnds des Mg, Bez. Diisseldolf. —
Bericht desselben 'Ausschusses, betr. die Uebrrnabme der Strciszen
uun Weeze nach Well und von Well nach Uedem aus de» Be
zirtsstraßcufonds. — Bericht o^selben Ausschusses über die 'Ans
«ahme der ötraße uon Calcar, Ncdein :c. bis zur lHifciibahusialwii
Äerclaer, fuluic der Straste uou Gelder,, bi» Arecu unter den
Bezirlsstraüeu, -- Bericht desselben Ausschüsse««über die Bitte der
Gemeinde Wuneieudunet nm feinere Unterstützung ans dein
Bezirtsstraßeuse'nds. — Bericht desselben Ausschusses, betr. die
Versetzung der Coblenz Lütticher Bezirtsstrasic unter die Staats¬
straße». — Hauptrcfcrat des VII. Äni>fchuffes iiber die Verwen¬
dung des Bcz,rlsstras;eusoud>.' liulcr Nhciustite — Bericht des-
selben Ausschusses, über das Eutschüdiguugsgejuch des eheiualigcu
Chausseegeld Erbcbcr« Ärcutz zu <>irebcuberg im Landkreise Aachen.
— Äicfcrai desselben Aus,cl,ussrs, betr. die Uebcruahulc der lFulireb-
^ruieuacher Prämieustraße auf deu Bczirtsstrasienfouds, — Bc~
ralhuug über den Bericht de» I I. Äusfchusses, bctr, die Allerhöchste
Propositlou Nr. l!I> lGesetzeutwurf wegen '.'lbäuderung einiger
Bestiuüunugcn iiber ^lcchl-?geflbä!le in, Brzirlc des Inslizscnat«
zu Eyrcudrcusleiil^. Berathung iiber deu Bnicht desselben Au^
schusscs, betr. die Allerhöchste PropM«» 'llr. <> ^ (Gesetzeulwurf
über das Güterrccht der Ehegatten im Beznte des Iustizfcuats
zu Chrenbreiifteiu).

Der Marschall eröffnet die Sitzung um i'^ Uhr-
Das Protokoll der heutigen Sitzung führt der

Abgeordnete ^ ch roedc r.
Das Protokoll der vorigen Sitznng wird verlesen

uud gcilehmigt.
Der Vicc-Marschall übcrinmmt den Vorsitz.

Bice-Mavscliall: Ich ersuche den Freihcrm
v. Rvnsch das Referat des VII.Ansschlisses, betreffend die
Eommunal - Ehmissee vou der Station Anrath an der
Nnhrort-Ercfeld-Aachencr Eisenbahn über Vorst bis Vos-
seilhof iu der Gemeinde Oedt mif der Miihlhänser
Aezirtsstraße ü,l Kreise Kempen zu erstatten.

Referent Freiherr v. Vlynsch verliest den Bericht.
Der Antrag des VII. Ausschusses lautet: Der VII.
Alisschuß erlaubt sich, einstimmig der hohen Versamm¬
lung vorzuschlagen: Die Erhöhung der Zuschläge zum
Bezirksstraßen - Vaufonds um 1'/,, Procent Allerhöchsten
Orts beantragen zu wollen; in dieser Voraussicht erlaubt
sich der Ausschuß die Aufnahme der vorbeuauuten
Straßen auf den Bezirtsstraßen-Baufouds zu beantragen.

Vice-Marschall: Es würde alfo die Discussion
darüber zu eröffnen sein, ob beantragt werden soll, daß
der Bezirtsstraßeu-Baufouds um l', Proecut erhöht
werden foll.

AbgeordneterGraf v. K»oene>broech: Meine Herren,
ich glaube, es würde'wirklichfehr prattifcb sein, weiln wir
die Erböbung vornehuieu, denn sonst müßten alle die eben
genannte,, ^traßen^ die von großer Wichtigkeit für den.
Handel und Wandel in der dortigen Gegend sind, liegen
bleiben. Nebmen ^ie aber die Erhöbung an, so können
diese Straßen g„nz gnt als Bezlrtsstraßen alifgenommen
werden

Abgeordneter v. d. K^eydt F>l formeller Beziehung
lvollte ich mir eine Bemertnng erlauben. Es fcheintmirdoch
in der Tönt nicht gceiguet, daß auf Anlaß einer Petition^,
eine Straße auf den'Äczirlswnds zn nbernelmicn, so
gewissermaßen ,>.v :,l,r.!i»i,<ein derartiger Antrag gestellt
werde! Ich lvürdc vielmehr vorschlagen, den Antrag in
der We'se conner zu macbeu, daß es heißt: in der
Voraussetzung, daß eine Erhöhung des Procentfatzes
beschlossen wird, genebmigt die Versalumlling die Auf¬
nahme der bezeichneten Straße.

Marscball: Ueber die Straße selbst wollen wir
noch nicht abstimmen; deuu die Straßen sollten mir ge¬
baut werden in der Voral,ssicht, daß die beantragte Er-,
höbung angenommen wird.

Gegen leMeren Antrag bat Niemand gesprochen,
also darf ich wohl annehmen, daß die beantragte Er¬
höhung auf ein liuo drei' viertel Prozent beliebt wird.

(Wird bejaht.)
Unn würde es darauf ankommen, daß der Referent

auf die einzelnen Straßen eingeht, und daß dann über
die Zweckmäßigteit einer jeden Straße die Debatte er
öffnet wird.

Referent Freiherr v. Rynsch: Die erste Straße
betrifft die Eommunal-Ehausseevon der Station Aurath
au der Nnhrort-Erefeld-NachcncrEisenbcchnunter Vorst
bis Vossenhofin der Gemeinde Oedt.

Der Antrag ans Aufnahme der ersten Straße,
welcher auch in dem Hauptreserat des Herrn Schult
enthalten ist, hat mich der Königlichen Negierung vor¬
gelegen; derselbe ist aber natürlich abgelehnt worden,
weil keiue Fonds vorhanden sind. Sie geht von der
Goch - Ealenrer Vezirtsstraße in der Gemeinde Keppelcn
über Uedem zum Bahnhof nach Kevelaer. Es ist also
eine Hauvwerbinduug vom Rhein zum Bahnhof Kevelaer,
und von der Höhen-Gegend nach der Maas-Niederung.

Die zweite Straße' hat auch der Regwruug vorge¬
legen, sie geht von der Büraermeistcrei Walbeck zur
Kreisstadt Geldern. Die Straßen sind bereits vollstän¬
dig ansgebant, uno wegen der Eisenbahn und des zu¬
nehmenden Verkehrs ist es nicht mehr als billig, daß die
Uuterhaltung vvn der Gemeinde ans dmVczirksstraßen-
fonds übernommenwird; die Regierung scheint derselben
Meinung zu sein. Die Straße' uou Weeze nach Well
ist auch bereits vollstaudig ausgebaut uud mit eiuer
Barriere Verseheu; ebenso' die Straße von Weeze nach
Uedem, welche die Verbindung bildet zwischender Maas
und der Nheingegend.



Rheinischer Provmzml-Landtag. Sechste Sitzung mn 17. October 1864. 21

Abgeordneter Graf Hoenobroech: In Bezug auf
die Straße von Geldern nach der Maas enthätt der
Antrag das Pctitnm nm eine' Staatsprämic von 5000
Tl)lr. ^ nnd ich wollte die hohe Versammlung ersuchen,
ber der Staatsbehörde dies Petitum zu uuterstützen.

Referent Frhr. v. Nvnsck: Icb batte diesen
Antrag noch nicht vorgelesen, das; die Versammlung alle
diese Straßen mit :',000Thlr. Prämiiren möge; denn es
sind dabei manche arme Gemeinden betheiligt, wie z. B.
bei der Straße von Eleve. Ter Antrag des Ausschusses
lautet: Tie höbe Versammlung ivolle die Erhöhung der
Zuschläge zumVezirksstraheubaufoilds um l >',",„ Äller-
höchsteil'Orts beantragen, und in dieser Voraussetzung
die Aufnahme der vorgeuaunten Straßen auf den Vc-
zirksstraßenbaufonds genehmigen,

Vicc-Wdarschai!: Wir wollen die Straßen ein¬
zeln zur Abstimmung bringen. Ta Niemand weiter das
Wort verlaugt, so ist die'Discussion geschlossen nnd wir
kommen zur Abstimmung.

Tie erste Straße ist die aus dem Kreise Kempen
von der Station Anrath bis zu Vosienhof auf der
Mühlhauseuer Bezirksstraße. Soll diese Straße auf den
^czirt'sfouds übernommen werden?

(5s ist lein Widerspruch erfolgt, die Straße ist auf¬
genommen.

Wir kommenjetzt zur Straße vou Weeze nach Well.

Abgeordneter Zores: Hat diefe Straße hier ein
besonderes Referat?

(Wird bejaht.)

Vice-Mavsckall: Dann würde ich vorschlagen,
diese Straße jetzt zurückzustellen, bis Herr Zores als
Referent über dieselbe Straße gehört worden ist. Es
scheinen im Ausschuß einige Bedenken vorgekommenzu
scin, weil diese Sache nicht durch die Hand der Regie-
luug gegangen ist.

Abgeordneter v. d. Heydt: Sind diese beiden
Gegenstände in demselben Ausschuß vcrhaudelt worden?

(Wird bejaht.)

Dann würde ich den Antrag stellen, daß sie in den
Ausschuß zurückverwiesenwerden, nm einen Collectiv-
Antrag zu stellen.

Vice-MarschM: Es wäre sehr gut, wenn die
llanze Sache in ein einziges Referat zusammen gefaßt
Gliede, denn es würde den Ueberblick erleichtern.' Ich
!Me anheim, ob die Versammlung dem Antrage des
Herrn u. d. Hcydt zustimmt.

Abgeordneter Schult: Es ist ein bestimmter Än-
wag vorhanden nnd es bedarf blos der Abstimmung,
°" die Straße übernommen werdeil soll, oder nicht.

Abgeordneter Frhr. v. Nynsch: Ich glaube, die
Straße gehört in das Referat, das ich bereits vorgetra¬
gen habe^ und zu den Straßen, für welche die Versammlung
"ne Erhöhung des Zuschlagesvou 1^, ",„ genehmigt hat.

. Abgeordneter Graf v. Hoensbroech: Die Ver-
innuuluug ist vollständig informirt über die verschiedenen

Straßen, die übernommen werden sollen und da die
Versammlung die Uebernahme einer Straße bereits ge¬
nehmigt hat^ so wüßte ich nicht, warum das Referat
wieder an den Ansschnß zurückgehen follte.

Abg. Graf v. Tchaesberst '. Es fcheiut mir einfach zu
fein, das Referat des Herrn Zores znrüct zn lassen,
weil im andern Referate die Straße fchon vorgekom¬
men ist.

Vice-Marschatt: Tie verschiedenen Anträge
einigen sicb dabin, daß das Referat des Herrn ^',ores
ausfällt.

Ist etwas gegeu die Uebernabme der Straße von
Weeze nach Well nnd von Well nach Uedcm zn erinnern?

(Pause.)
Es ist nicbt der ^all, die Nebernahme der Straße

ist also genehmigt.

Referent Frlir. v. Mynfch verliest das Referat des
Vl!, Einschusses)detrefseno die Uebernahme der Straße
von Weeze nach Well, nnd der Straße oou Weeze nach
Uedem auf den BezirtsstraßeuBaufonds. Der Antrag des
Ausschusses gebt dabiu, diese Straßen auf den Bezirks
straßeudanfoudszu übernehmen,

Vice-Marsckall: Beschließe» Sie auch die Auf
nalmie dieser Straßen mtter die Bezirlsstraßeu?

(Zustimmung,)
Referent Frhr. v. RlmscK verliest das 'Referat, be

treffend die llederuahme der Straße von Ealcar, Uedeni,
iteroeuheim,Winnetendouct zn der Eiseudabustatiou.^coelner.

Vico-MarscKall: Ist etwas dagegen zil erinnern?
Es ist genehmigt,

Referent Frhr. v. Vlyuscli: Run wird auch dit
Staatsuuterstütznug beantragt, weil diese Straße erweitere
werden muß.

Nice-Marschall Ist auch gegeu diesen Antrag
etwas zu erinnern?

(Es erfolgt lein Widerspruch,)
Auch dieser Autrag ist genehmigt,

Referent Frhr. v. Zlynsch Dies hat auch bereits
dcritönigl, Regierimg vorgelegen,ist aber abgewiesenworden,

Vice-M5<n schall Run wird ferner die Strecke
von der Eisenbahn-Station Geldern über Wal deck bis Arcen
a. d. Maas zur Anfnahme empfohlen,

Ist dagegen etwas zn erinnern?
(Keine Erinueruug.)

Auch dies ist genehmigt.
Homit waren die oom Ansschnß oorgeschlageuen

Strecken sämmtlich genehmigt.
Es kommt uun der allgemeine Antrag des Ausschusses:

für alle diese geuauuteu Strecken, die noch nicht ausgebaut
find, einen Htaatszuschuß vou 5!>«'<» Thlru, pro Meile m
Autrag zu bringen,

(Pause.)
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Auch hiergegen ist kein Widerspruch laut geworden.
Es ist also auch dieser Antrag genehmigt.

Ich bitte nun Herrn Zores das' Referat des VII.
Ausschusses über ein Gesuch der Gemeinde Winuekendonc
um Unterstützung von 4Ul»tt Thlrn. ans dem Bczirksstraßcn
fonds, zu erstatten.

Referent Abgeordneter Zores erstattet das Referat
des V^II. Ausschusses, betreffend die Bitte der Ox'ineinde
Winuekendonck um eine Unterstützung von 4N0N Thlrn, aus
dem Bezirksstraßeubaufouds.

Der Antrag des Ausschusses bezweckt, eine Bitte au
Se. Majestät den König dahin zn richten, daß eine fernere
Prämie von 30« »tt Thlrn. pro Meile bewilligt werde.

Viee-Marschall: Ich eröffne die Discussiou.
(Pause.)

Da sich Niemand zum Wort meldet, so darf ich wohl
annehmen, daß gegen den Antrag des Ausschusses kein Wi-
derfpruch erfolgt.

(Es widerspricht Niemand.)
Der Autrag des Ansschnsfes ist angenommen.
Die hierauf bezüglicheAdresse wird uon dem Refe-

reuten Abgeordneten Zores sofort vorgetragen nnd eiw
stimmig ang enommeu.

Hierauf erfolgt ein Vortrag des Abgeordneten Schult,
welcher im Auftrage des VII. Ausschusses berichtet über ein
Schreiben des Herr» Ober. Präsidenten, be
treffend die Uebernahme der Eoblenz Vütticher
B czirtsstraße unter die Staatsstraßen.

Der Antrag des Ausschusses, die Angelegenbeit für
jetzt als erledigt zu erachten nnd das schreiben' des Ober.
Präsidenten lu'l iu'tll zu nehmen, wird einstimmig an-
genommen.

Viee-Marschall: Wir kommen jetzt zum Re¬
ferate des VII. Ansschufses über die Verwem
düng des linksrheinischen Bezirtsstraßen-Ban-
fond s.

Referent Abgeordneter Schult: Meine Herren, Sie
haben das Referat gedruckt vor fich liegen uud werde» da-
her wohl damit einverstanden fein, das/ ich mit dem Berichte
nnr summarisch verfahre.

Der Vortrag des Berichts erfolgt bis zn denWortcn:
„mit der Leitung derselbenbeauftragt werde." (Verh. S. 323.)

^Lice-Marschall: Es handelt fich hier also um
die Straße von ^»tolbcrg nach Würsclen.

Abgeordneter Dr. Lexis: Es ist der Antrag gestellt
worden, mit der Gemeinde Stolberg wegen Uebernahme
der «strecke uon dcr Atsch bis zu Stolbcrg zu unterhandeln.
Die Gemeinde Stolberg hat die Strecke' gebaut vou Stol¬
berg bis zum Eiseubahustationshanse in einer ^änge von
>/2 Meile; sie zieht daraus jährlich 2300 Thaler Barriere-
geldcr, uud es ist daher natürlich, daß die Gemeinde ein
solches gewinnbringendes Unternehmen nicht abgebe» will.
Wenn daher mit der Gemeinde Unterhandlungen stattfinde»
sollen, so kann das nur geschehen, wenn beantragt wird,
daß die ganze Strecke von Stolberg bis zum Stations¬
hause übernommen wird. Stolberg hat damals eine Prämie

von 4000 Thlrn. von: Staat erhalten, nnd hat die Straße
vollständig ausgebaut; sie hat in: Jahr 1«45 die Straße
von lVtolberg bis znm Stationshanfe ausgebaut, nm über¬
haupt bis an die Eisenbahn zn gelangen Eigentlich haben
die 3 Gemeinden Haaren, Weiden, Würselen die Straße
durch deu Wald bis an die <^rnbe Atsch gebant. Es sind
das zwei Vtraßeu, beide Straßen bilden ein 1', die eine
kürzere ist die Straße von >VtoIberg nach dem Stations^
banse, nnd die andere Straße geht von ^»tolberg nach Atsch.
Die Grube Atsch liegt gerade' auf die Mitte der Straße
uon ^tollberg nach dem Stolberger Etationshanse. Es
kaun mithin mit der Gemeinde Stolberg nnr dann unter-
handelt werden, weuu diesseits auf die Uebernahme der
ganzen Straße angetragen würde.

Abg. Freiherr v.Leyka»« Der Antrag ist unklar. Es
ist der Antrag von der Regierung zn Aachen gestellt, die
Straße auf den Bezirksstraßenfonds zn übernehmen. Die
>tgl. Regiernng zu Aachen hatte aber zur Zeit versäumt,
die beiden «Gemeindenzn frage», ob fie znr Abgabe dieser
Straße bereit seien. Als der Antrag von der Versammlung
genehmigt war und praktisch werden sollte, so erklärte die
Gemeinde Stolberg, ihre Straße nicht abgeben zu wollen,
und eiu 'iwaug, der dagegen versucht werde» sollte, wurde
vom Hru. Ober Präsideuteu als ungerechtfertigt zurückge¬
wiesen. Die betreffenden Gemeinden wendeten sich an mich
als den ständischen Eomniissar und baten um Befürwortung
der Aufnahme der Straße, i» soweit diese die (Gemeinden
Haare« nnd Würselen betrifft, ^ch trug Bedenken, diesen
Antrag bei der itgl, Regiernng zu befürworten, weil ein solcher
Autrag bei dem hohen Landtage noch nicht gestellt worden
war nnd überließ es den beiden Gemeinden, denselben bei
nächster Gelegenheit zn stellen. Es war dieses zu der Zeit
noch nicht geschehen,als Seitens der ilgl. Regieriing nnd
des ständische» Eommissars diejenige» Straßeiistrecke» b>
stimmt wurden, welche dem hohen Landtage znr Aufnahme
auf dein^ BezirksstraßenfondS vorgeschlagen werden sollten,
nnd es scheint mir, daß die Sache noch nicht genug vorbereitet
ist, nnd daß sie durch deu staudischeuEommissar oder die Regie¬
rung vorbereitet werdeumuß. In der Gemeinde Vtolberg ist eine
Willfährigkeit znr Abgabe der Straßenstrecke nicht zu erwar¬
te«, aber es ist leicht möglich, daß fie erzielt wird, wenn
das andere ^traßenende, dessen der Herr Borredner erwähnte,
noch hinzugefügt wird. Ich bitte die Uebernahme der Straße
für jetzt abzulehnen nnd eine nähere Aufklärung über die
Ailträge dnrch Vermittelung des ständischenEommissars resp,
der betreffenden Regiernng herbeiführen zu lasfen.

Viee-Marschall: Der Antrag ist der Ansicht der
Kgl. Regiernng entgegen, die Sache uor der Hand auf sich
beruhen zu lassen. Es sollen die Unterhandlungen mit der
Gemeinde Stolberg wieder aufgenommen uud der Commisfar
mit der Leitung derselben beauftragt werden. Damit haben
wir es jetzt zn thun. Findet sich etwas dagegen zn erinnern?

Das ist nicht der Fall und somit der Antrag zum
Beschlusseerhoben.

Referent Abgeordneter Schult:
(liest:)

Von der Äönigl. Regierung:c. (f. Verhandl. S. 323 bis
325) bis: „znr Dürm-Heinsberger Bezirksstraße 49ttThlr. zu
bewilligen."

Vice-Marschall: Die Abstimmung über den Pro¬
centsatz wolle» wir bis zuletzt lassen.
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Ich stelle also diese Propositiou Ihres Ausschusses,
die in Rede stehende Straße auf deu Bezirtsstraßeu-Vau-
fonds zu übernehmen, zur Discussiou, und t'itte, sich zum
Worte zu melden.

Abg. Frhr. v. Leykam: Ich möchte mir Folgendes
resumireu: Dem l«l. rheinischen Prov.-^audtage war Sei-
tens der Aachener Regierung der Autrag gestellt, die Bei-
schlage oou ,^,,, Proc.' auf 1<» Proe. zu erhöhen. DerVaud-
tag gab dem seine Zustimmung uuter dem Vorbehalt, daß
der ständische Eommissar damit einverstaudeu >oäre, und daß
er die Ueberzeugung ausspräcke, daß die frü!>er bereits oou
dem Landtage befünvortelen Straßen nicht anders tonnten
ans den Bezirtsstraßen' FoildS übernommen werden. Es
fanden Verhandlungen zu dem Zweckestall, in Folge deren
die iiöuigl. Regierung die verschiedeneuVorschläge des stän-
discheu Kommissars Behufs Ersparung i,n tlnterhalte der
Straßen auf die Anweisung des Ober Präsidenlen zn er¬
proben beschloß, und diese Versuche haben auch iu der That
stattgefunden. Die ltönigl. Regierung erklärte fich auch mit
der Uebernahme der früher oom Landtage befiirwortelen
Straßenstrecken einoerstanden, und sind demnach unter der
Voraussetzung, daß diese M Procent bewilligt werde», die
früher von dem Landtage befürworteten und aiifgeuouiuieneii
Straßeil defiuitio auf den Fonds überuoininen worden,
nämlich:

Düren Erp,
Düren ^echenich,
Düren-'Wollersheim,
Düren Aldenhoveu.

Da nun diese I«) Proceui mld derjenige Zuschlag, der
auf die Gebändestener erhöbe,, loerdeu soll, eine größere
Einnahme für die Zulnnf! ergeben werden, fo sind im Ein
vernehmen der Köuigl, Regierung mit mir folgende <> ueue
Straßeu vorgeschlagen worden, nämlich I, die Straße von
Schönberg nach der Bezirtsgränze in on Richtung nach
Vleialf; ^. von Ondler über Reulaud uach der Grenze des
Regiernngs-Bezirt Trier-. 5l, uon<-t.Vith nach der Bezirks,
grenze bei ^teinbrück; 4. von Erlelenz nach Iackerath ; 5. von
"amniersdorf über Jägerhaus nach der Düren-Montioieer
Bezirksstraße; «i. der Wegestreckevon der evangelischen Kirche
ni der Stadt Iülich nach )tro. ^,41 der Düren Iüüch
Heinsberger Vezirtsstraße. Es wird, sobald diese 1» Pro
eent bewilligt find, die Ueder»ahme der früher bereits auf¬
gestellte» uud der jetzt vorgeschlagenenstrecken möglich sein.

Vice-Marschall: Nach dem, was der Herr Eom-
Nlifsar soeben der Versammlung mittheilte, ist also die
Sache so weit, daß die Fonds bereits da nnd die Ver¬
handlungen so weit eingeleitet sind, daß im Eiuverstäud-
nissc des Herrn Commissars mit der Regierung die Auf¬
nahme vorgeschlagen wird.

Wir bleiben'bei der ersten Strecke, der Straße vou
Schönberg nach der Vezirtsgräuze in der Richtung nach
Vleialf, stehen.

Wird ein Widerspruch gegen die Ausnahme dieser
Strecke erhoben?

(Kein Widerspruch.)
Sie ist also aufgeuommen.
2. Die Straße von Ouoler über Reuland nach der

Grenze des Regierungsbezirks Trier,
(Pause.)

Auch kem Widerspruch. Sie ist aufgenommen.
3. Die Straße von St. Vith »ach der Bezirks-

grenze bei Steinbrück.
(Pause.)

Kein Widerspruch. Ebenfalls aufgenommen.
4, Die Straße von Erkelenz nach Iackerath.

(Pause.)
Da kein Widerspruch erfolgt, so ist auch diese Straße

mit aufgenommen.
5x Die Straße von Lammersdorf über Jägerhaus

nach der Düren-Montjoieer Vezirtsstraße.
(Pause.)

Auch gegen diese Straße ist nichts criuuert, und daher
ihre,Ausnahme ausgesprochen worden.

6, Die Wegestreckc von der evangelische» Kirche in
der Stadt Iülich' nach Rro. 24 l der Dürcn-Iülich-Heins-
berger Bezirksstraße,

«Pause.)
Da tein Widerspruch erfolgl ist, so ist auch diese

Straße mit aufgenommen.
Der fernere Antrag des Alisschusses geht dahin,

>->) aus der Reihe der Bezirtsstraßen zn streichen auf
der Moutjoie - Dürencr Bezirksstraße die strecke
vou Witzcrath bis Raffclsbrand, nnd auf der Düren-
Iülich>Heinsberger Bezirksstraße die Strecke von
Rro, 2,:«) bis 2,41,

«) zu bestimmen, daß die Straßen erst anfgcnonimcss
werden tonnen, wenn sie vollständig nach Vorschrift
ausgebaut sein werden, und daß bei der Ueber¬
nahme der Straßen den bereits früher aufgenom
nieuen Straßen von Düren nach Erp, von Düren
nach ^echenich, von Düren nach Aldenhoveu n»d
von Düren über Rideggcu »ach Wollersheim die
Priorität eingeräumt werde, sowie

(l) ferner zur Instandsetznug der Straße vou ^chöu-
bcrg nach Btcialf einen Beitrag von 400 Thalern
nnd zum Ausbau eiuer Wegstrecke von der evange¬
lischen Kirche zn Iülich bis zurDüren-Heinsberger
Bezirksstraße 490 Thaler zn bewilligen.

Findet der Antrag t>. Widerspruch? —
Das ist nicht der Fall
Wird der Antrag <-. bewilligt? —
Da Niemand widerspricht, so ist er angenommen,
Ist Jemand gegen den Autrag ct. ?

(Kein Widerspruch).
Derselbe ist ebenfalls angenommen.
Im Eingange des Referates sind die Summen ent¬

halten, welche die Einnahme und Ausgabe nachweise».
Wird gegen diese Summen eiue Ausstellung erhoben?

Abgeordneter Freiherr v. Leyfam Es würde der
Etat auf 10",,. zu erhöhen fein, jetzt ist er auf dem Fuß
von 8>,, "/„ aufgestellt. Hiernach würden die Einnahme-
ziffcrn zn erhöhen sein.

Abgeordneter Graf v.Hoensbroeck: Wenn ich mich
recht entsinne, so haben wir auf dem vorigen Landtage
deu Satz bis zu !«»"/„ erhöht, mit der Maßgabe, daß der
ständische Commissar jedesmal bei einer Erhöhung bis zu
10"/o gefragt werde.
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Referent Abgeordneter Schult: Das ist ganz richtig.
Der vorige Landtag hat beschlossen, den ^a'tz auf 10"/^,
zu erhöhen und dabei den Vorbehalt gemacht, daß der
ständische Commissar sich damit eiuuerstandeu erkläre.
Der ständischeCommissar hat sich nun im laufenden Jahre
eiuuerstandeu erklärt, Demuach ist die Hache abgcschlosseu.
Mithiu treten 1»"/,, ein. Die Aufstellungen sind aber
noch zu 8>/, 'V,, gemacht worden, weil damals die Zustim¬
mung noch nicht gegeben war,

Vice-M<»rscli«ll: Es steht bei den Eiuuahmcn
für 18li5 uud 1866 hinter den Beischlägen ausdrücklich
dabei: u 8",, "„. Ich glaube daher, daß nuu Einver-
ständuiß vorhanden ist.

Wir gehen weiter.
Der Berichterstatter Abg. Schult fährt im Berichte

(Verh. Seite 325) fort:
lt. Ncssicl'lMssslicznt Coblcuz

bis Verhcmdl. Seite 328 „einverstanden zu erklären,"

Vice-Marschall: Es fragt sich also jetzt, ob diese
Straßen aufgeuommeu werden sollen, unter der Voraus¬
setzung, daß diese Aufnahme erst dann erfolgen foll, wenn
sie vollständig nach der Vorschrift für die Bczirksstraßeu
ausgebaut seiu werde». Also

1) die Zcll-Trarbacher Straße; findet deren Aufnahme
Widerspruch? — Es ist nicht widersprochen wor¬
den, die Straße ist aufgenommen,

2) die Traben-Strotzbüscher Straße;
3) die Straße vou Kaisersesch bis Eingangs Moureal;
4) die Straße vou Brohl nach Tönnisstcin;
5) die Straße vou Büchcnbcnrcn nach Cappcl uud

Castellauu, auch Militairstraße genauut;
6) die Kirn-Rhauuer-Aerutasteler Straße; — fämmt-

liche Straßen find ohne Widerspruch aufgeuommeu.
Nun kommen wir zum letzten Antrage des Aus-

fchufscs, daß der Landtag sich mit der Verweudungs-
Nachweisuug pro !865 uud 1866 einverstanden erkläre.

Ist dagegen etwas zu erinnern? -
(Panse.)

Dann ist auch dieser Autrag angeuommen.

Referent Schult:
(liest.)

^. NcsM'imsssliczu'kTüsscldorf.
Siehe den Bericht (Verhandlungen Seite 328—331)

bis zu deu Worten: „sonstigen dringenden Bcdürfnisfen
zu erweudcu sei "

Vice-Murschall: Der erste Autrag des Ausschusses
geht dahin, zu erklären, daß hinsichtlich der vou der Kgl.
Regierung vorgelegten Nachweise über die Einnahmen und
Ausgabe« pro 1862 1863 sowie über die niuthmaßlichcn
Einnahmen nnd Ausgabe« pro 1865 186«! nichts zu erin¬
nern sei.

Der Antrag wird angenommen.
Der zweite Antrag geht dahin, daß iu die Reihe der

Bezirksstraßeu aufgeuommeu wcrdeu:
l>. die Horrem-^indorfer Straße; es ist keiu Wider¬

spruch erfolgt, der Antrag ist angenommen; und
K. die Icheudorf'Moederather Commuualstraßc, wenn

dieselbe nach Vorschrift ausgebaut sein wird.

Es ist keine Einwendung gemacht, der Antrag ist also
angeuommen.

Der dritte Antrag geht dahin, aus dem Bestände von
34,000 Thlr. zu bewilligen:

:>. für Pflasterung der Straße auf dem Glacis zu
Eöln bis Ehrenfeld 15,500 Thlr.

Der Antrag ist angenommen.
uud d. für Erweiterung der CölmTricrcr Straße iu der

Stadt Münsiereifel 11,(»00 Thlr. unter der Be¬
dingung, daß die Stadt Mnnstereifel die Hälfte
der Kosten des anzukaufenden Hanfes übernehme,
dabei jedoch anzusprechen, daß die Stadt Münster-
cifel die ganze» Kosten des auzutaufeudeu Hauses
übernehme.

Der Antrag ist augcuommen.
l?. daß der Uebcrrcst von 7,900 Thlr, zn rcserviren

nnd mit Zustimmung des ständischen Eomunssars
zu dringend nothwendigen Instandsetzungen und
sonstigen dringenden Bedürfnissen zu verwenden sei.

Der Antrag wird ebenfalls angenommen.

Abgeordnete Schult:
(liest,)

v. NcgimiNlisuczirkDüsseldorf.
Siehe Verhandlungen Seite 3:>I bis 333.

Vice-Marschall: Der Nnsschnß bemerkt, daß lein
Cwnid vorliege, dem Vorschlage der Kgl. Regierung und
des släudischeu Eommissars eutgegeuzutreteu und tragt der
Ausschuß darauf a», die hohe Versammlung möge die Auf^
uahme der Straßen von Walbeck nach Arcen und von
Calcar nach Winnetendont für jetzt abweisen. Das ist jetzt
erledigt durch das Referat des Freiherr» v. Nyüsch.

Es fragt fich, ob die Herren noch etwas zu erinnern
haben in Betreff der Etat-/ pro 1^,5 l!0,

Findet sich dagegen etwas zn erinnern?
Das ist nicht der Fall, die Etats sind angenommen.

Referent Tchult (liest).

N. Ncn.icnliWbczn't Trier.

S, Verhandl. S. 3:!1—!!3l> bis „iu dicTricr-Birlew
fclder Bezirksstraße ansznsprechen."

Vico-Marschall: Die Anträge des Ausschusses
geben also dahin, i» die Reihe der Bezirksstraßeu aufzw
nehmen: ^) die St. Iohann-Brebach^Fechingener Straß?
vou der Saarbrück-Hamburger Staatsstraße über Vrebach
uud Fechiugen.

(Pause.)

Dieser Antrag findet keinen Widerspruch; die Straße
ist demnach aufgeuommeu.

2) die Prüm-Vleialf-Schöneberger Straße.
(Panse,)

Es erhebt sich kein Widerspruch, nnd ist demnach auch
diese Straße unter die Bezirtsstraßen aufgenommen,

Dauu wird ferner von der Königl. Regierung im
Einverständnis; mit dem ständischenCommissar vorgeschlagen'
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! von der Eoblenz Trierer Staatsstraße am Rmverberge
eine Strecke von ^ll<» Rnchen auf den Bezirksstraßen
Fonds zu übernehmen uud

'2> die durch die Verlegung der Codlenz Trierer Staats-
straße bei der Qniut z» benutzendeStrecke der Trier-
Bonner Bezirwstrasie, von kl", Ruthen an die Staats
straßen Verwaltung abzugeben,

«Pause.)

Auch hiergegen bat sich Niemand zum Worte gemeldet.
Es ist angenonime».

Schließlich beantragt der Ausschuß, die hohe Verscuum '
luug möge erklären, daß hinsichtlich der von der >tö»igl,
Regierung vorgelegten Nachweisuuge» nichts zu erinnern sei,

Wird etwas dagegen erinnert?
<Pause.)

Sie sind angenommen.
Nun folgt die Bemerl»ug des Ausschusses, daß für

den Regieriuigsbezirl Aachen der ständische Eoimuissar
Freiherr vou Vevlam noch Mitglied der Versammlung, für
den ausgeschiedenen Stellvertreter Ähren eine Neuwahl vor
zunehmen sei. Dies dürfte am Besten durch Aeclamatio»
auszuführen fein. Ich bitte, Borschläge darüber zn machen.

l Durch Znrnf wird der Bürgermeister Paulfsen für den
Regierungsbezirk Aachen bestimmt.)

Dann wird noch mitgetheilt, daß in den übrigen vier
RegiernngsBezirken die Eommissarien nnd deren ^tellver
treter noch Mitglieder der Versammlung sind, nnd zwar:
t) für Eoblenz die Abgeordneten t^emünd und Wachter
^) für Eölu die Abg. Schult und Frenger; 5!) für Dussel
borf die Abg. ^ores nnd Freiherr v. Rhnsch nnd für Trier
bie Abgeordneten Guitlieuue uud Vimbourg.

Daiuit ist das Referat erledigt.
Wir tommei, zn dem Referate des VII. Ausschusses

über eine Petition des Chaussee Einnehmers >ireutz

Referent Schult verliest das Referat des V>l.
Ausschusses über eine Petition des ehemalige» Chausseegeld¬
erhebers Ureutz zu Greveuberg.

Der Ausschuß ist der Ansicht, daß von einein rechtlichen
Anspvnche auf Entschädigung leine R^ede sein tann, wenn auch
allerdings zu bedauern ist, daß der :c. >tre»tz so bedeutende
Verluste erlitten hat, die theilweise seiner Unvorsichtigkeit
zuzuschreiben sind, der Bezirlsftraßenfouds zn beschenke»
keine Fonds disponibel hat, so trägt der Ausschuß darauf
au, zur Tagesordnuug überzugehen.

Viee-Marschall: Die Gründe, welche den Aus¬
schuß bewogen haben, über den Antrag zur Tagesordnuug
überzugehen, sind eben vorgetragen worden. Ich frage:
tritt die Verscimmlnng dem Antrage des Ausschusses auf
^iebergaug zur Tagesordnuug bei?

<Wird einstimmig bejaht.)

Ich bitte Herrn Schult anch noch ein weiteres Referat
vorzutragen.

Referent Schult trägt den Bericht des VII. Aus
Schusses vor, betreffend die Uebernahme der Eukirch-Irme»
»acher Prämienstraße ans den Bezirtsstraßen-Verband.

Der Antrag des Ausschusses lautet: den hohen Land¬

tag zn bitten, die Uebernahme der Enkirch Irmenacher Prä¬
mienstraße ans den Bezirlsstraße» Verband Hochgeneigtest
zusichern zu wolle».

Vice Marsch«!! Ist Iemaud auderer Ansicht,
als der Ansschnß Autrag besagt?

Herr Abg. Immich bat das Wort.

Abgeordneter InlUlick: Die Petenten hatte» sich
bereits nm Uebernahme der Straße an die hohe Behörde
gewandt, es ist ihnen aber der Bescheid geworden, daß die
Steigung iui Orte Entirch zn groß sei, »»> dieselbe zur
Uebernahme zn befürworte,!. Die Steigung im Orte selbst
tann aber nicht eher geregelt werden, bis die neu zn er
banende Moselstraße ausgebaut ist.

Die Strecke vom Orte an bis an die Trarbach Irme
nacher Bezirlsstraße ist ganz ausgebaut, sonst würde der
(Gemeindeans die Strecke von 1,'</ü Ruthen die hohe Staats-
Prämie von <i<M(»Thlrn. nickt ausgezahlt worden sei»,
wenn sie nicht den Ansprüchen entsprochen hätte.

)ch stelle daher an die hohe Versammlimg de» Antrag,
daß der Gemeinde Entirch die Bitte um Uebernahme der
Straße in die Reihe der Bezirlsstraße» gewährt werden möge.

Viee-Marschal!: Es ist gegen den Antrag des
Ausschusses gesprochen wvrden, wir haben daher abzustimmen.

Ich bitte diejenigen Herren, welche gegen den Antrag
des Ausschusses stimmen wollen, sich zn erheben.

! Geschieht,)

Der Antrag des Ausschusses ist mit großer Majorität
augeiiomme» worden

Wir kommen nnn zur Berathung über den Gesetzcnt-
wnrf wegen der Rechtsgeschäfte im Bezirle des Iustizseuats
zu Ehrenbrei«steiu.

Referent Frhr. v. ??Vvenlieim trägt den Bericht
des II. Ansfchusfes über den Entwurf eiues Gesetzes, be
treffeud einige Bestimmungen über Rechtsgeschäfte im Be
zirte des ^»ftizseuacs z» Chreubreitsteiu vor, 3iebe Ver
handlimge» ^, lli!»—l?:>.

Derselbe liest bis zum Beginne des Gesetzentwurfs mit den
Worteu : Der Ausschuß beantragt, die ^. I », :.' nnverändert
stehen zn lasse»,

Viee-Marschall: Ich glaube, wir müsse» hier
Halt machen, nnd die General Disc»ssio» eröffnen; wenn
diese beendigt ist, kommen nur zur Discussiou über die Fas¬
sung der einzelnen Paragraphen.

Die General Discussion über das Referat ist demuach
eröffuet.

Abgeordneter Vachem Ich »lochte de» Landtag
bitte», das (besetz in derjenigen Form anzunehmen, wie es
vom Ansschnß berathen nnd vorgeschlagen worden ist. Das
Gesetz enthält .^ Theile; der eine bezieht sich a»f die Form
nnd den Inhalt der Verträge bezüglich der locale» (besetze
auf dem rechte» Rheiuufer. Es ist ein Fortschritt, wenn
lästige Formen, nach welchen sie abgeschlossen werden müssen,

>erdeu. Ich glanbe, daß in dieser Beziehungabgeschafft wc
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Anträgen überall das Wort zn reden. Es tonnte vielleicht
' das bedeuten entstehen, ob nicht der zweite Theil des Ge-

setzes, der sich blos auf die s. g, ädilitischeil Fehler bezieht,
eine nähere Erwägung, verdient, weil dadurch Bestimmungen
anfgenommcn worden, welche von den seither geltenden C>'e
setzen abweichen. Es hat bereits der Ausschuß Bericht cou
statirr, daß »ach den Mittheilungen der Mitglieder ans
diesem Theile der Provinz der Verkehr mit Hansthieren
weit stärker mit dem linlen Rhein-Ufer, als mit der ansto-
ßenden Provinz Westphalen besteht. Deswegen wird es sich
rechtfertigen, daß das nene Gesetz über diese Materie sieb
den gesetzlichenBestimmungen anschließt, welche auf dem
linken Rhein Ufer gelten. Es taun das auch dadurch be
gründet werden, daß früher, als das Gesetz dem Provinziell
Landtag zur Begutachtung vorgelegt wurde, man von dem
Systeme abwich, das in dem Allg. ^anbrecht niedergelegt
ist; anch der Prov.-^andtag ganz den Ausichteil sich anschloß,
welche die ^taatsregieruug empfohlen hatte, deu Ansichten
nämlich, die von den gesetzlichenBestimmungen des Allg.
^andrechts abwichen. Es ist hierauf das Gesetz deu beiden
Häuser» des Landtags iu Berlin vorgelegt worden, und,
wie ich ans eigener Wissenschaft berichten kann, einstimmig
sowohl im Herrcuhause, als im Hause der Abgeordueteu
die Ansicht augeuommeu worden, daß man von dem System
der Präsunitiou des Allg. Vaudrechts abgehe», und eine
nene Bestimmung, wie sie der vom Ministerinin vorgelegte
Gcsetzentwnrf enthält, annehmen möge. Ein t^rnndzug in
dieser ueueu Bestimmung war, daß der gute (Glaube, die
6„nü 1i<!>^ iu den einzelnen Geschäfteil weit mehr gehaud
habt werden wird nach der neuen Bestimmung, als es früher
der Fall war. Wenn das alte System der Präsnmtion
beibehalten und die Verschiedenheit der ,>traulheiten auge-
nommen wird, so sind im Handel nnd Wandel alle erdenk'
lichen Kunstgriffe möglich, um Täufchuugen herbeizuführen.
Wenn das Gesetz allgemein sagt, daß zur Zeit der Ueber
gäbe das Thier gesund sein müsse, nnd nur weuueiu Fehler
irgend einer Art vorhanden sei, der Handel angegriffen
werden könne, fo wird dem gute» Glauben weit mehrRech^
nnng getragen, als bisher. Hierzu ist aber noch eiu Auderes
gekommen, nnd namentlich bei der Berathung des Gesetzes
in den beiden Häusern des Landtags erwogeu worden. Es
ist nämlich festgestellt worden dnrch ausführliche t^ntachten
der Thierarzneischnle, nnd oon Thierärzten der einzelnen
RegiernngS Bezirke, daß es nicht möglich sei, die Kategorieen
der einzelnen Thier-Mängel abzuschließen. Ein ^intachten
der Berliner Arznei Schule coustatirte ausdrücklich,
daß es ganz nnd gar nicht möglich sei, solche bestimmte
Fristen anzngeben, bmnen welcherdie Krankheit eines Thieres
sich erkennen lasse; es sei nicht zweckmäßig, wiederum auf
diese Theorie einzugehen. Es wurde damals zwar entge¬
gengehalten , die seither angenommene Theorie hätte Man¬
ches für sich, indem man ün Handel lind Wandel damit
vertraut sei, und eine gewisse Praxis sich gebildet habe. Es
wurde auf die Gesetzgebungiu Belgien und Frankreich nament¬
lich verwiesen, wonach man im südlichen Frankreich sich dafür
alisgesprochen habe, diese Präsiiintionsfriste» beizubehalten,
sowie, daß spater in Belgien ein nenes Gesetz erschienen
sei, was sich dem in Frankreich beliebtenSystenl angeschlossen
habe. Damals wurde oon Seiten der Staatsregiernng ent^
gegnet, daß die Thierarzneitnnde sich überhaupt' in Frank¬
reich nnd Belgien noch nicht ans dem Standpunkte befinde,
wie in Deutschland, nnd namentlich in Preußen, nnd daß
man deshalb genöthigt gewesen sei, diese Präsumtionsfriste»

beizubehalten, um den Handel und Verkehr aufrecht zu er¬
halte», während in Prenßen, wo wir gebildete Sachverstän¬
dige haben, es besser sei, in dem einzelnen Falle immer zu
beurtheilen, ob ein solcher Mangel vvrhanden sei, oder nicht.

Anch bei der Gesetzgebung in Belgien hat man dem
Svsteme der Präsumtion gehuldigt, und man hat in einem
bestimmten Paragraphen des Gesetzes gesagt, daß die Staats¬
regiernng befugt sein solle, nach Umständen Modifikationen
eintreten zn lassen. Dies gibt einen Beweis dafür, daß
das ganze System nicht zweckmäßigist, nnd es spricht gegen
das System des a>lgemeine,l ^andrechts. Der Ausschuß' ist
vvn der Anficht ausgegangen, daß das, was im Jahre l 85!)
für nicht gut anerkannt worden ist, einmal von der Kgl,
staatsregiernng, da,in von dem Provinzial Landtage, niid
endlich von den beiden Häusern des Landtages in Berlin,
gegenwärtig auch nicht als gut empfohlen werden könnte.
In dieser Weise hat der Ausschuß das Gesetz so modificirt,
wie dies eben von dem Referenten vorgetragen worden ist.

Ich glanbe, daß die vorgetragenen Gründe dnrchschla
geud sind, uud daß es für deu Verkehr wesentlich vvrtheil
haft sein wird, den vorgeschlageneliAnträgen des Ausschusses
beizutrete».

Vice-Marschall: Verlangt uoch Jemand zur Ge¬
neral Dismssion das Wort?

<Es meldet sich Niemand,»

Da dies nicht der Fall ist, so geheu wir zur Beratlmug
der einzelneu Paragraphen über. Ich bitte den Herrn Re'
ferenle», die Paragraphen nach den Vorschlägen des Ans-
schnsscsvvrzntrage»,

Referent Freiherr v. Ztyvenliein»: Der Paragraph 1
ist ganz uiwerändert, sowie er im Gei'elöentwnrf enthalte»
ist, zur Auuahme empfohlen,

Vice-Marschall: Wünscht Jemand hierüber das
Wort?

Das ist nicht der Fall, der Paragraph 1 ist angenommen.

Referent Freiherr v. Nyvenhcim Ebenso wird
Paragraph 2 uuveräudert zur Annahme empfohlen.

Vice-Marschall: Anch hierzu scheint Niemand das
Wort zn begehren; ich erkläre daher den Paragraphen 3 für
genehmigt.

Referent Freiherr v. Nyvcnheim: Bei Paragraph
3 wird von dem Ausschüssebeantragt, den Paragraphen ^
des C>'esetzent>v»rfes fallen zn lassen Und statt dessen den ß>
14 des Entwurfs eiuzufchiebeu, seines allgemeinen Eharakters
wegen, und dann die ^pecialbestimmungen folgen z» lassen.
Es soll aber dazu »och der Znsatz gemacht werde»: „Bei
dem Handel mit Hansthieren findet ein Anspruch wegen
Verletzung über die Hälfte nicht statt."

Vice-Marschall: Ich eröffne hierüber die Be¬
rathung. Herr v. Solemacher hat das Wvrt.

Abgeordneter Freiherr v. Solemacher Antwei
ler: Ich habe Bedenken, dem Vorschlage in dieser Fassung
das Wort zu reden. Der tz. 14, welcher die früheren Ge¬
wohnheiten aufhebt, bezieht sich auf den ganzen Inhalt des



Rheinischer Provinzial-Landtag. Sechste Sitzung am 17. October 1864. 2?

proponirten Gesetzes, nicht nur auf die Fälle, worüber in den
W. 1 und 2 «erhandelt wird, sondern er bezieht sich mich
auf die übrigen Paragraphen, Wenn Sie nun deu ^. 14.
unmittelbar hinter den tz. ,2. einschalten, dann würde aller»
dings festgestellt sein, daß diejenige» Verordnungen, welche
den W. I. uud 2. entgegen wären, aufgehoben seien; es
würde aber damit nicht gesagt sein, daß ume Verordnungen
aufgehoben seien, welche sich auf die späteren Paragraphen
beziehen. Sie wüßten dann am Schlüsse wiederum sagen,
alle entgegenstehenden Verordnungen sind aufgehoben.

Abgeordneter Backe«»: Die Bedeuten des Herrn
Vorredners dürften sich durch das erledigen, was bereits in
dem Vortrage des Herrn Referenten vorgekommen ist.

Der Ausschuß hatte die Ansicht, daß die allgemeinen
Bestimmungen in Vezug auf deu Abschluß von Verträgen
in den MI. 2. uud 14. enthalte» seien. Um uuu die
Sache deutlich zu machen und die allgemeiueu Bestimmnugeu
zusammenzufassen, ist der tz. I 4 vornhin gesetzt nnd dann ein
Zusatz-Paragraph gemacht, iu welchem es heißt: „Für den
Handel mit Hansthieren gelten nachfolgendeBestimmuugen."

Sodann erlaube ich mir etwas wegen Löschung der
-^orte: „auf Verletzung über die Hälfte" zu bewerten.

Das gemeine Recht erteuut allerdings die «läge,anf
Verletzung über die Hälfte bei Mobilien an; nach dem ur
iprünglicheu römischen Recht galt die «läge wegen Ver¬
ätzung über die Hälfte nur bei Immobilien.' Es schieu aber
"Mi 'Ausschuß sehr gefährlich, die «läge wegeu Verletzung
über die Hälfte beim Handel mit Hausthieren beizubehalten',
weil dabei ganz verschiedeneLiebhabereien vorkomme», wo-
°urch es nicht möglich ist, einen bestimmten Werth für ein
Hauslhier festzusetzen,uud deshalb glaubte mau, daß es im
?Ugemeiueu Interesse des Handels liege, weuu eine so ge
Ehrliche «läge uicht beibehalten werde.

Abgeordneter Freiherr v. Solemacher ° Ülntwei
ler- Wenn ich die Worte des Herrn Referenten richtig
"umfaßt habe, so kann ich mich von meiner früher geäw
tzMen Anficht nicht trennen. Der l>. lt., welcher an die
stelle des t>. 5!. komineu soll, sagt: „Alle parliknlarrechtli
chen Gesetze, Verordnungen, Gewohnheiten und Observanzen
über die Form der iu tz. l, bezeichnete» Rechtsgeschäfte uud
über Viehhandel, so wie alle diesem Gesetz eutgegeusteheudeu
Mtimmuugen des gemeinen Rechts sind aufgehoben." Nun
M aber in den beiden vorhergehenden ^. 1. und 2. von
^w Viehhaudel noch gar nicht die Rede gewesen. Wenn
^w den tz. 14. als H.' -l, einschalten wollen, so ist dagegen
'usoferu nichts zu eriuueru, als sich derselbe auf die Form
^' in den 88- 1. nnd 2. bezeichneten Vertrage bezieht.
>wll der H. 14. sich aber auch auf deu Viehhaudel beziehe»,
W würde eiue derartige Einschaltung sprachlichunrichtig sein,
"" his dahin vou den Viehhaudel» »och keine Rede gewesen.

. Abgeordneter Bachen»- Ich bitte den 8- 3 »iid den
Matz nochmals zu verlese», es wird sich da»» der A»trag
"ks Ausschusses rechlfertige».

Referent Freiherr v. ?kyvenheim Nach dein eim
schalteten tz. 14 als tz. ü folgt der Ansatz wegen der Ver^
utzung iid«- die Hälfte, dann folgt der 8- 4, welcher heißt:
'.stur den Handel mit Hausthiercu gelten nachfolgende Be-
mnnnnngen;" daran reihen sich die im Entwurf ^?. 12 auf-
-.führten Bestimmungen, nnd dann werden die Bestimmun¬

gen über die Präliminarvcrfahren aufgenommen, denen dann
8. 1!!. des Entwurfes folgen mußte. Der ß. ^. lautet also:

Alle partitularrechtlicheu Gesetze, Verordnungen, Ge
nwhnheiten nnd Obscrvanzen, über die Form der im l<, >
bezeichnetenRechtsgeschäfte lind über Viehhändel, fo wie alle
diesem Gesetz entgegenstehendenBestimmnugen des gemeinen
Rechts sind aufgehoben.

Iugleicheu treten außer «raft alle partikularrechtlichenNor
men, welche die Ungültigkeit an^onn und Festtagen geschlost
senen Verträge anordnen, welche neben einem schriftliche,,Ver
trage keine mündliche Verabredungen gestatten, welckedie Einlla-
gnng vou Wirthshansschuldeu verbieten, ,ve!che deu «auf
oder Tausch vou Sache» beschränke» »nd welche über die
Gewährleistung, die Verletzung über die Hälfte, das Wieder
laufsrecht und über dic"Widerrnflichfe5 von Uebergabe
Verträgen Bestimmungen enthalten.

Bei dem Handel mit Hausthieren findet ein Einspruch
wegeu Verletzung über die Hälfte nickt statt,

Abgeordneter Bachen»: Es ist ganz gleichgültig, wo
zuerst vom Viebdaudel die Rede ist, denn eiumal muß doch
davon zum ersten Mal die Rede sein, ich glaube, daß in
Betreff der Deutlichkeit des Gesetzes dadurcb nicbts geäudert wird.

Vice Marfckall: Ich werde de» 5. ,4, setzt ?. ,!
mit dem vorgeschlagenen Zuhitze M>' Absti!ii!»»»g bringen.
Der tz, lautet:

„!?, ü. Alle particiilarrechtliche» Gesetze, Verordnungen,
^ieivohubeiten uud 57bservanzen über die Form der iu !;. l
bezeichnetenRechtsgeschäftennd über Viehhaudel, sowie alle
diesem besetze eutgegeusteheudeuBestimmungen des gemeinen
Recbts find aufgeboben.

Iugleicheu treten außer «rast alle particiilarrechtliche»
Normen, welche die Ungültigkeit der an Ton» nnd Fest
lagen geschlossene»Verträge anordnen, welche »eben einem
schriftlichen Vertrage keine mündlicheVerabrednngen gestatte»,
welche die Eiiiklaginig von Wirthshansschulden verbieten,
welche den «auf oder Tausch vou Sichen beschränke», und
welche über die Gewährleist,lug, die Verletznng über die
Hälfte, das Wiederlaufsrecht ,,»d über die Widert »flichteil
von Uebergabe Verträge» Bestimmungen eutbalteu."

Der Ansatz lautet:
„Bei dem Handel mit Hausthieren findet ein Ansprncb

wegen Verletznng über die Hälfte nickt statt,"
<Pause,)

Der Paragraph ist angenommen.

Referent Frhr. v. Nyvenlieiu» Der 55. 4 lautet:
„Für den Handel uiit Hansthieren gelte» die »achfolge»den
Bestimmungen," Es folgt nun das Speeialgesetz,' (siehe
Verhandlungen S. 172—17!!.)

Der tz.'> lantet: „Die auf Gewährsmaugel gegründete
«läge oder Einrede muß bei Verlust derselben binnen einer
Frist vou >2 Tagen »ach der Uebergabe des Thieres a»ge
stellt, beziehungsweise geltend gemacht werde». Der Tag
der Uebergabe wird in'der Frist nicht angerechnet.

Sind mehrere Thiere gleicher Art verkauft nnd ist bei
einem derselben als Gewährsmangel eine ansteckende Krank
heit nachgewiesen, so kann der '«äufer die Zurücknahme
sämmtlicher Thiere fordern, wenn sie bei den Verkäufer!,
mit einander in Berührnng gekommen sind."

Der §. (i lautet: Innerhalb der in, tz. 1 bestimmten
-t '
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Frist und vor Anstellung Vor «läge tau» der .Uänfer das
Vorhandensein von Gewährsmängeln bei den getauften
Hausthiereu durch Sackverstäudige 'feststellen lassen, oie sich
zugleich über das wahrscheinliche Alter des vorhandeueu
Mangels gutachtlich zu äußern habeu. Es ist das n'örttich
der ls. :; dl's «Gesetzes von» !>, Äcai l^,".ü.

Vice Marsckall Ich bitte sich hierüber äußern zu
wollen.

Da niemand da«? Wort verlangt, ertläre ich die >,, 1—<»
für augeuommen,

Referent Mr. v. Nyvcnheim
l liest.,

„t;. ?, Auf seinen Antrag ernennt uud vereidet der
Nichter des Ortes, au welchen sich das Schier befindet, je
nach den Umstände» einen oder drei Tachverstäudige.

Bei Departements nnd ttreis Thierärzte» genügt die
Bestätigung des «''Mtaäitens auf den geleisteten Diensteid."

Vice Marsckall Findet sich gegen deu 8.5 etwas
zu eriuueru?

Das ist uicht der Fall, der i>. 1 ist angenommen.

Referent Frhr, v. Nyvenhein,
(liest.)

„l;. «. Der Richter verordnet gleichzeitig, daß und in
welcher Weise der Verkäufer vou der vorzunehmenden Uuter^
suchnng des Thieres in Kenntniß zn sehen ist. Auf den
Autrag des Vertäufers tau» die ^uziehuug ferucrer tach¬
verstäudige» angeordnet werden."

Vice-Marschall Weuu Riemaud fich zum Wort
»leidet, nnd dies ist nickt der Fall, so ertläre ich den tz. «
für angeuommen.

Referent Frhr. v. Ztyvenbeim
(liest.)

„§. !>. Das schriftlich abzufassendeOmachteu der Sach-
verständige» wird a»f der Kauzlei des Gerichts, welches die
Sachverstäudigeu eruauut hat, hinterlegt."

Vice Marsch« ll: Ist etwas hiergegen zu erinnern?
Das ist uicht der Fall, der Paragraph ist angenommen.

Referent: (liest.)
„8- 1^». Der in den späteren Processen erkennende

Richter kann das in dem Vorverfahren erstattete Gutachten
seiner Entscheidung zu Grunde legen, auch kann ans der
Ertheilnng des Gutachtens lein Gruud hergeleitet werden,
den Sachverständigen in den späteren Processen zn verwerfen."

Vjce-ÄN«n schall: Findet sich etwas hiergegen zu
erinnern?

Es ist nicht der Fall, der Paragraph ist angenommen.
Referent: (liest.!

„H. I I, Die Kosten dieses Vorverfahrens werden in
den späteren Processen den Kosten des letzterengleichgestellt."

Vice-Marschall Da Niemand sich zum Wort
meldet, erkläre ich den Paragraphen für angenommen.

Referent: <liest.)
„>i, l'^. Oie in 5. li ^1 > gegebene» Vorfckriften find

auf deu Tausch vou Hausthiereu anwendbar.
Im Uebrigeu behält es für deu 5tauf nnd Tausch von

Hansthieren bei den Bestiminimge» des gemeinen Rechts
sein Bewenden."

?Vice Marschall Ist etwas dagegen zn erinnern?
Da sich Niemand zum Wort meldet, ertläre ich den

ß. 1:^ für angenommen.
Es würde »us uuu übrig bleiben, das also amendirte

Gesetz zur Abstimmung z» bringe», nnd bitte ich diejenigen
Herren, die gegen das wieset; stimmen wolleu, sich zu erbeben.

(Es erhebt sich Niemand.'
Das amendirte Gesetz ist eiufliinmig angenommen.
Ich ersuche unn deu Herru Refereuteu, die Adresfe zn

verlesen. geschieht.,

Ist etwas gegen die Fassnug der Adresse zn erinnern?
^ck bewerte, daß natürlicher Weise am Schlüsse der

getrene Wortlaut des ameudineu Gesetzesmit aufgeführt wird.

Abgeordneter Bremig: Meine Herren! Ich wollte
mir eine Bemertnng bezüglichdes Schluß Passus der Adresse
erlauben. Es scheint mir nämlich, daß der Schluß Paffus
nicht mehr paßt, seitdem wir eine Verfassung und drei
Gesetz Factoren haben. Wir bitte» Se. Majestät den Köuig,
er möge befehle», daß der Gesetzentwurf zum Gesetz erhoben
werde. Das war wobl früher, als die Gesetzgebung allein
in der Hand 3r, Majestät des Königs lag, vollständig ge
rechtfertigt. Aber seit wir !> GesetzesFactoren haben, kann
meines Bednntens die Bitte nnr dahin gehen: daß Se.
Majestät der König das Staats-Ministenuiu anweise, daß
es deu Entwurf den übrigen (Gesetzes Factoreu zur Berathung
und Beschliißuahme vorlege. Aber er taun »icht befehlen,
daß der Gesetzentwurf Gesetz werde; denn bekanntlich ist
nur unter ganz besondern Verhältnissen die Octrovirung
eines Gesetzes gestattet. Ich glaube daher, es wäre correct,
wenn man in dieser Beziehung, da wir ein Staatsgrund-
gesetz haben, sich diesem Gesetze anschließt, und den Schluß
Passus in der angemessenen Weise verändert,

Vice-Marschall: Ich wollte meinerseits mir nur die
Bemerkung erlauben, daß nach meiner Meinung doch wohl
der Passus stehen bleiben tau». Jedes Gesetz fäiigt bekannt-
lich mit deu Worten au: „Wir u. s. w. verordnen, mit Zu
stimmung der beiden Häuser des Landtags" :c.
Diese Zustimmung nachzuholen, ist Sache Hr. Majestät,
Se. Majestät befiehlt also, wir stellen die Bitte, zu be
fehlen, — was Er zn thun hat, um befehlen zu können,
das geht uns nichts au,

^Abgeordneter Vremig: Ich glaube nicht, daß damit
die ^ache erledigt ist. Wir können es nicht ignoriren, daß
noch andere Factoren der Gesetzgebung vorhanden sind,
welche darüber zn berathen und zu' beschließenhaben. Wir
können unmöglich Tr. Majestät den König bitten, etwas
zu thuu, was offenbar verfassungswidrig ist. Früher, ehe
wir eine Verfassung hatten, tonnte so etwas geschehen.
Damals war es correct. Jetzt aber glaube ich, daß es sich
mit den Bestimmungen der Verfassung nicht mehr in Ein<
klang bringen läßt. >
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Viee-Marsckall Ich bitte einen bestimmte» Antrag
zn stellen,

Abg. Bremig Ick beantrag zn sageil: Se. Ma
iestät wolle befehlen, daß das Staats ^ Ministerium den
Gcsetzeutwurf den Kanliueru vorlege, damit er auf verfast
snngsmäßigem Wege zum »besetz erboben »verdc.

Vice-Marscliall Hat Jemand gegen de,i Antrag
des Herr» Bremig Etwas zn erinnern?

(Es meldet sich Niemand.»

Es ist nickt der Fall. Dann bitte ick diejenigen
Herren, die für den Antrag des Herrn Bre»üg sind, sick zn
erheben.

«Es erhebt sich die Mehrheit.,

Der Antrag ist angenommen.
Ich würde nnn Herrn Bremig bitte», über den Ge¬

setzentwurf wegen de; Güterrechts der Ehegatten Bortrag
zu halten.

Referent Bremig tragt den Bericht des II. Aus-
schnsfes über den Entwurf des Gesetzes, das Outerrecht
der Ehegatten im Bezirke des Iustizsenats zu Ehrenbreit
stein betreffend, vor. (Verband!. 'H. lll4- «>8.»

Vice-Marschall: Ick eröffne die General Dis
cnssion.

Da sich Niemand zum Wort gemeldet, schließe ich die
General Discussion. Es wird nicht die Aufgabe sein, euien
ieden Paragraphen zn amendiren, sondern nur werden zu
discutiren baden über die Annahme des ganzen Gesetzes
Mit den von dem Ausschuß beantragte,! Modifieationen,

Referent Bremig: Der erste Antrag geht dahin:
„daß alle in deut Titel I. Abschnitt ^ des gedachtenGesetz-
entwurfes enthaltenen Bestimmungen über die fortgesetzte
Gütergemeinschaft, nicht minder auch alle in deu späteren
Äbschuittcn vorlommenden Verweisungen und Bezngnahmen
auf diese Bestimmungen gestrichen werden/'

Vice-Marscliall Da Niemand das Wort ver
langt, so nehme ich an, daß die Versammlung damit ein-
"erstanden ist.

Referent Bremig: Der zweite Antrag lantet: „daß
statt dieser fortgesetzten Gütergemeinschaft der Grundsatz,
daß mit dem Tode des einen Ehegatten unter allen Nur
ständen die gesetzliche Gütergemeinschaft aufgelöst wird, mit
allen daraus folgenden Con'seqnenzen, und die Verpflichtung
des überlebeudcu' Ehegatten zur Inventur als Regel aufge-
stellt werde."

Abgeordneter Freiherr v. Holemacher Antwei
fer i Würde es nicht zweckmäßig sein, die Worte einzn-
Ichalten: auch die vertragsmäßige' Gütergemeinschaft?

Referent Bremig: Das würde nicht angehen. Der
s- 80. gestattet in dem Ehevertrage jede Modifikation iu
der Gütergemeinschaft vorzusehen, 'insoweit sie nicht gegen
°le guten 'Sitten und gegen Verbotenes verstoßen. Nnn
haben wir folgenden Grundsatz aufgestellt; es foll den Ehe

galten gestattet werden, auch über die Nutznießung des gan¬
zen Nachlasses zu dispouireu, sei es durch Ehevertrag oder
letztwillige Verfügung. Dau» würden sie, wen» sich in
dem Bezirt eine besondere Vorliebe zeigt für eine fortge
setzte Gütergemeinsckaft, in deu Fall gesetzt werden, auf
Grmid des Art. «> die fortgesetzte Gütergemeinsckaft ehe
verträglich festzustellen.

Vice Marscball Ist etwas hiergegenzn erinnern?
Das ist nicht der ^all, der Antrag ist angenommen.

Referent Bremig: Der dritte Autrag geln dahin:
daß den Ehegatten die Befugnis, ertheilt werde, bei be
erbler Ede dem Ueberlebenden von ilmen den Nießbrauch
des ganzen Nachlasses lebenslänglich oder zeitweise durch
Ehevertrag oder letzlwillige Disposition znznweisen, n»d
zwar unter den im Bericht näher angegebenenBedinguugeu.^ ,'r Ausschuß ist z„ diesen. Vorschlage dadurch hinge
wiesen worden, daß in allen Statntarrechten der überlebende
Ehegatte das volle Nutzuugsrecht des Nachlasses hat, sei es
lebenslänglich oder bis zu einem gewissen ^eitpnntt, daß
also überall nur mit ganz kleinen Abweicknngen das
Nutzuugöreckt für den Ueberlebenden besteht.

Vice-Marschall: Ist dagegen etwas zn erinnern?
lPanse.)

Der Antrag !l ist angenommen.

Referent Bremig: Dann wird beantragt, daß das
Alinea I des 8- ?t> gestrichen werde.

Damit verhält es sich folgendermaßen. Der Z, 7«!
handelt davon, aus welche,. Gründen ein Ehegatte den
Pflickttbei! des anderen Ehegatten, wozu beispielsweise die
Erbqnote gehört, durch letztwillige Verfügung entziehen taun,
wenn in dem Testament Gründe augegeben sind, aus denen
eine Ehescheidung oder eine Trennniig von Tisch nnd Bett
hätte ansgesprocben werden tonnen. Es ist das wie es im
Berichte steht, nichts anderes, als das Vermächtniß eines
fccmdalösen Processes. Der Verstorbene sagt im Testamente
beispielsweise: ich enlziehe den Pflichttheil meinem überle
benden Ehegatten, weil ein Ehebruch vorliegt. Nun sollen
die «indcr das Reckt haben, gegen den überlebenden Vater
oder Mntter Nagbar werden zu tonnen. Das haben wir
als etwas Natnrwidriges angesehen. Die Ehe, wie heilig
sie cmck ist, ist doch immer ein Vertrag, nnd es ist denkbar,
daß die Ehegatten nnter sich über die Auflösung des Vea>
trags aus irgend welchem Grnude streiten, daß man aber
zwischen Vater, resp. Mutter und Kindern einen solchen
Proceß veranlassen soll, bat wie gesagt, der Ansschnß als
etwas Naturwidriges gebalten, »nd deshalb das Alinea zu
streichen beantragt.

Vice Marschall Ist hiergegen etwas zn erinnern?
lPanse.)

Dann brauche ich nur »och die Frage zu stellen, ob
das Gesetz mit den vier Modifikationen so angenommen wer¬
den soll, resp, die vier Modificationen in der Adresse ans-
geführt werden. Es hat Niemand das Wort verlangt. Der
Gesetzentwnrf ist mit den vier Modificationen angenommen,
und wird die betreffende Adresse zn entwerfen fein.

Ich schließedie Sitzung nnd findet die nächste Sitzung
morgen um I I Uhr statt.

(Schluß der Sitzung um 3'/^ Uhr.)
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